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Norm

BAO §198;

BewG 1955 §15;

BewG 1955 §16;

BewG 1955 §17;

ErbStG §12 Abs1 Z1;

ErbStG §20;

ErbStG §29 Abs1;

Rechtssatz

§ 29 Abs. 1 ErbStG räumt dem Erwerber einer Rente oder einer anderen wiederkehrenden Nutzung oder Leistung ein

Wahlrecht hinsichtlich der Steuerentrichtung ein. Zweck der Bestimmung ist es, dem Steuerp=ichtigen die Entrichtung

der Erbschaftsteuer zu erleichtern, indem sie ihm gestattet, die Steuern im gleichen Schritt mit dem Empfang der

Jahresleistungen zu entrichten. Die jährliche Versteuerung kann sich zum Nachteil des Steuerp=ichtigen auswirken,

insbesondere wenn eine lebenslange Rente länger bezogen wird, als dies dem Kapitalisierungsfaktor des § 16 BewG

entspricht. In der Ausübung des Wahlrechts ist daher sowohl für den Abgabep=ichtigen als auch für den

Abgabengläubiger ein aleatorisches Element gelegen. Der Jahreswert der Rente ist nach den Bestimmungen des

Bewertungsgesetzes zu ermitteln. Er ist nach den Wertverhältnissen zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld

nach den §§ 15 bis 17 BewG festzusetzen. Bei Nutzungen und Leistungen, die in ihrem Betrag schwanken, ist nach § 17

Abs. 3 BewG vorzugehen. Der Jahreswert unterliegt keiner Veränderung, wenn sich nach der Entstehung der

Steuerschuld am Wert der Rente etwas ändert. Hat der Steuerp=ichtige von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht,

dann ist die Steuer jährlich im Voraus zu entrichten. Im Steuerbescheid wird eine besondere Fälligkeit der einzelnen

Jahressteuerbeträge anzuführen sein. Bei solchen Bescheiden handelt es sich um Dauerbescheide, mit denen die

Erbschaftsteuer auch im Fall einer bewilligten Jahresversteuerung ein für allemal festgesetzt wird (Fellner, Gebühren

und Verkehrsteuern, Band III, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Rzn. 1, 2, 4, 6, 10 und 13 zu § 20 ErbStG, samt

angeführter Rechtsprechung).
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